
Landtag von Baden-Württemberg
17. Wahlperiode

Drucksache 17 / 3756
16.12.2022

1Eingegangen: 16.12.2022 / Ausgegeben: 8.2.2023

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	viele	ärztliche	und	pflegerische	Stellen	in	den	Justizvollzugsanstalten	(JVA)	
des Landes aktuell jeweils unbesetzt sind, zumindest unter Darstellung der Ent-
wicklung	in	den	letzten	fünf	Jahren	(aufgeschlüsselt	nach	Justizvollzugsanstal-
ten,	Tätigkeitsbereichen	und	des	Verhältnisses	jeweils	unbesetzter	zu	besetzten	
Stellen	sowie	des	Altersdurchschnitts	der	ärztlichen	und	pflegerischen	Beschäf-
tigten);

2.		wie	die	Landesregierung	die	Entwicklung	der	Stellenbesetzung	in	den	nächsten	
fünf	Jahren	einschätzt,	zumindest	unter	Darstellung	der	erwarteten,	hohen	An-
zahl	an	Pensionierungen	in	den	kommenden	Jahren;

3.  inwieweit die Landesregierung von einer akuten Gefährdung einer ausreichen-
den	Gesundheitsversorgung	in	den	Justizvollzugsanstalten	des	Landes	ausgeht,	
zumindest unter Darstellung der angedachten und geplanten Maßnahmen zur 
Adressierung	einer	möglichen	Unterversorgung;

4.		wie	 viele	 Beschwerden	 bzw.	Anzeigen	 von	 Gefangenen	 über	 eine	 drohende	
oder bereits bestehende unzureichende Gesundheitsversorgung in den vergan-
genen	 drei	 Jahren	 an	 die	 Landesregierung	 oder	 ihre	 Einrichtungen	 gerichtet	
wurden,	zumindest	unter	geordneter	Darstellung	des	geäußerten	Beschwerde-
grunds,	der	 jeweils	betroffenen	JVA	sowie	der	 jeweiligen	Adressaten	der	Be-
schwerden;

Antrag
der Abg. Julia Goll und Nico Weinmann u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums der Justiz und für Migration

Gesundheitsversorgung in den Justizvollzugsanstalten des 
Landes
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	 5.		wie	sich	der	Ablauf	des	Verfahrens	zum	Beschwerde-	bzw.	Anzeigemanage-
ment	 im	Justizministerium	darstellt,	zumindest	unter	Nennung	des	ggf.	 fest-
gestellten	Verbesserungsbedarfs	sowie	des	Umgangs	mit	 in	der	Presse	geäu-
ßerten	Vorwürfen,	wonach	 das	 Justizministerium	bewusst	Beschwerden	 von	
Gefangenen	ignoriert	(siehe	Artikel	der	StN	vom	22.	August	2022,	„Krank	im	
Knast“);

	 6.		wie	die	Landesregierung	gedenkt,	insbesondere	dem	stark	gestiegenen	Bedarf	
an	 akut-psychiatrischer	Betreuung	von	Gefangenen	 sowie	der	Betreuung	 im	
Maßregelvollzug zu begegnen, zumindest unter Darstellung der konkret ge-
planten	Maßnahmen	und	der	durch	diese	betroffenen	JVA;

	 7.		wie	sich	die	Auslastung	der	psychologischen	Angebote	der	JVA	gestaltet,	zu-
mindest unter Darstellung des Ausmaßes, in dem hier Personallücken zu be-
klagen	sind	(aufgeschlüsselt	nach	JVA	und	Therapieform);

	 8.		inwieweit	 sie	der	These	 zustimmt,	wonach	eine	bessere	psychologische	Be-
treuung	weniger	akut-psychiatrische	Interventionen	notwendig	machen	würde;

	 9.		welche	 Krankheitsbilder	 in	 den	 letzten	 fünf	 Jahren	 für	 eine	 jeweilige	 Ein-
weisung	 in	 das	 Justizkrankenhaus	 Hohenasperg	 maßgeblich	 waren,	 zumin-
dest unter Darstellung des Anteils an akut-psychiatrischen Einweisungen so-
wie	 des	Anteils	 an	 bereits	 vor	 Haftantritt	 bestehenden	 psychiatrischen	 oder	
psychosomatischen	Krankheitsbildern	bzw.	erst	nach	Haftantritt	aufgetretenen	
entsprechenden	Krankheitsbildern;

10.		wie	 insbesondere	 der	Ausbau	der	 zahnmedizinischen	Betreuung	 in	 den	 JVA	
des Landes vorangebracht werden soll, zumindest unter Darstellung der ange-
dachten	bzw.	konkret	vorgesehenen	Maßnahmen;

11.		inwiefern	sie	beabsichtigt,	die	Substituierungstherapien	in	den	JVA	durch	eine	
speziell	 dafür	 beauftragte	 Stelle	 oder	 speziell	 ausgebildete	 Suchtmediziner	
und	nicht	wie	bisher	durch	die	Anstaltsärzte	durchführen	zu	lassen;

12.		inwieweit	die	Landesregierung	der	Auffassung	ist,	dass	die	Möglichkeiten	der	
Nutzung	von	Telemedizin	ausreichend	vorhanden	und	hinreichend	bei	den	Ge-
fangenen bekannt gemacht wurden, zumindest unter Darstellung eines mögli-
cherweise	bestehenden	Verbesserungsbedarfs	in	Angebot	und	Publikation;

13.  mit welchen Maßnahmen sie sicherstellt, dass das zur Telemedizin herangezo-
gene	Personal	über	die	ausreichenden	Qualifikationen	verfügt	im	Hinblick	auf	
den	Einsatz	in	forensischer	Psychiatrie	und	Diagnostik;

14.		inwieweit	ihr	die	laut	des	Artikels	der	Stuttgarter	Zeitung	„Krank	im	Knast“	
vom	22.	August	2022	vorherrschenden,	verbesserungswürdigen	Zustände,	wo-
nach	Gefangene	vergeblich	eine	Vielzahl	von	schriftlichen	Anträgen	auf	ad-
äquate	medizinische	Versorgung	verfassen	 (müssten),	die	allesamt	 ins	Leere	
liefen,	 Facharzttermine	 teilweise	 erst	 mit	 erheblicher	 Verzögerung	 –	 wenn	
überhaupt	 –	 stattfänden,	 die	 zahnmedizinische	Versorgung	 bestenfalls	 unzu-
reichend	sei	sowie	ausländische	Gefangene	bei	der	Berücksichtigung	medizi-
nischer	Bedarfe	benachteiligt	würden,	zumindest	unter	geeigneter	Darstellung	
der	 eingegangenen	Beschwerden	hinsichtlich	Anzahl	 sowie	Thema	bzw.	der	
Begründung,	 weshalb	 eine	 solche	 bislang	 nicht	 geführt	 wird,	 zu	 welchem	
Zeitpunkt	eine	solche	ggf.	eingeführt	werden	soll;
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15.		wie	 viele	 Gerichtsverfahren	 nach	 ihrer	 Kenntnis	 in	 den	 letzten	 fünf	 Jahren	
sowie	 aktuell	 wegen	 mutmaßlich	 unzureichender	 medizinischer	Versorgung	
oder ähnlicher, einer solchen Thematik zu- oder unterzuordnenden Fällen im 
Land anhängig waren bzw. es noch sind, zumindest unter Darstellung der be-
troffenen	Justizvollzugsanstalten	sowie	der	jeweiligen	Verfahrensausgänge.

16.12.2022

Goll,	Weinmann,	Karrais,	Dr.	Rülke,	Haußmann,	Dr.	Timm	Kern,	
Birnstock,	Bonath,	Brauer,	Fischer,	Haag,	Heitlinger,	Hoher,	
Dr.	Jung,	Reith,	Scheerer,	Dr.	Schweickert,	Trauschel	FDP/DVP	

B e g r ü n d u n g

Eine	 adäquate	medizinische	 und	psychologische	Versorgung	der	Gefangenen	 in	
den	JVA	des	Landes	ist,	auch	im	Hinblick	auf	die	Sozialisierungsperspektive	des	
Einzelnen,	von	höchster	Bedeutung.	Gerade	 in	Zeiten	des	Fachkräftemangels	 in	
medizinischen	Berufen	darf	diese	nicht	aus	dem	Blickfeld	geraten.	Die	Gefange-
nen sind den Gefahren desselben dabei noch unmittelbarer ausgesetzt, als sie es 
in	Freiheit	wären.	So	sind	etwa	auswärtige	Termine	bei	Fachärzten	für	Gefangene	
nur	 sehr	 schwer	und	unter	 hohem	Aufwand,	 auch	 für	 die	Kräfte	des	 Justizvoll-
zugsdiensts, zu realisieren. 

Gleichzeitig	besteht	bei	diesem	sensiblen	Thema	im	besonderen	Maße	eine	Ver-
pflichtung	 zur	 Erfüllung	 der	 Sorgfaltspflichten	 der	Anstaltsleitungen,	 aber	 auch	
der Landesregierung gegenüber den Gefangenen. Die Gewährleistung einer um-
fassenden	und	effektiven	Gesundheitsversorgung	in	den	JVA	des	Landes	ist	somit	
unbedingt	 erforderlich,	 auch	 und	 besonders	 im	Hinblick	 auf	 die	Auswirkungen	
des	demografischen	Wandels	auf	die	Größe	des	medizinischen	Personals	 in	den	
Anstalten.	Schließlich	braucht	es	auch	hier	die	Nutzung	der	Chancen,	welche	sich	
durch die Digitalisierung bieten, wie etwa die Möglichkeit der Telemedizin bei 
nur	 leichten	 Beschwerden	 bzw.	 Erkrankungen.	 Dieser	Antrag	 soll	 daher	 in	 Er-
fahrung	bringen,	wie	der	 aktuelle	Stand	der	Gesundheitsversorgung	 in	den	 JVA	
des	Landes	ist,	und	welche	Risiken	und	Potenziale	hier	in	der	Zukunft,	aber	auch	
schon heute, bestehen. 
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S t e l l u n g n a hme* )

Mit	 Schreiben	 vom	 26.	 Januar	 2023	Nr.	 JUMRIV-JUM-1040-74/38	 nimmt	 das	
Ministerium	der	Justiz	und	für	Migration	im	Einvernehmen	mit	dem	Ministerium	
für	Soziales,	Gesundheit	und	Integration	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	viele	ärztliche	und	pflegerische	Stellen	in	den	Justizvollzugsanstalten	(JVA)	
des Landes aktuell jeweils unbesetzt sind, zumindest unter Darstellung der Ent-
wicklung	in	den	letzten	fünf	Jahren	(aufgeschlüsselt	nach	Justizvollzugsanstal-
ten,	Tätigkeitsbereichen	und	des	Verhältnisses	jeweils	unbesetzter	zu	besetzten	
Stellen	sowie	des	Altersdurchschnitts	der	ärztlichen	und	pflegerischen	Beschäf-
tigten);

2.		wie	die	Landesregierung	die	Entwicklung	der	Stellenbesetzung	in	den	nächsten	
fünf	Jahren	einschätzt,	zumindest	unter	Darstellung	der	erwarteten,	hohen	An-
zahl	an	Pensionierungen	in	den	kommenden	Jahren;

Zu	1.	und	2.:

Die	 ärztliche	Versorgung	 der	Gefangenen	 in	 den	Vollzugseinrichtungen	 des	 ba-
den-württembergischen	Justizvollzuges	wird	durch	–	auf	Personalstellen	geführ-
te	 –	 haupt-	 und	 nebenamtliche	 beamtete	 oder	 tariflich	 beschäftigte	Anstaltsärz-
tinnen	und	 -ärzte	 der	Laufbahn	des	Ärztlichen	Dienstes	 im	 Justizvollzug	 sowie	
durch	vertraglich	verpflichtete	Kräfte,	 externe	Konsiliarärzte,	durch	den	Einsatz	
der Telemedizin und durch Arbeitnehmerüberlassung von Ärztinnen und Ärzten 
gewährleistet. 

Die	Auslastung	 der	 den	Vollzugseinrichtungen	 in	 der	 Laufbahn	 des	 Ärztlichen	
Dienstes	 im	 Justizvollzug	 zugeteilten	 Personalstellen	 stellt	 sich	 dabei	wie	 folgt	
dar:

_____________________________________

*)		Der	Überschreitung	der	Drei-Wochen-Frist	wurde	zugestimmt.
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Der	Pflegedienst	ist	Teil	der	Laufbahnen	des	mittleren	und	gehobenen	Vollzugs-
dienstes	im	Justizvollzug.	Die	in	der	unmittelbaren	Patientenversorgung	anfallen-
den Tätigkeiten werden daher ganz überwiegend von sowohl vollzuglich als auch 
pflegerisch	qualifizierten	Beamtinnen	und	Beamten	übernommen.	Diese	werden	
–	in	zahlenmäßig	geringem	Umfang	–	durch	tarifbeschäftigte	Pflegekräfte	unter-
stützt. 

Die	 konkrete	Organisation	 der	mit	 der	 Patientenversorgung	 befassten	Kranken-
abteilungen	obliegt	der	 jeweiligen	Justizvollzugseinrichtung.	Hieraus	 folgt,	dass	
auch	die	Bemessung	des	eingesetzten	Pflegepersonals	der	 jeweiligen	Behörden-
leitung	im	Rahmen	der	allgemeinen	Stellenzuteilung	obliegt.	Eine	in	der	zweiten	
Jahreshälfte	2022	durch	das	Justizministerium	erstmals	durchgeführte	Erhebung	
hat	ergeben,	dass	derzeit	 landesweit	284	Beamtinnen	und	Beamte	überwiegend,	
das	heißt	mit	mehr	als	der	Hälfte	ihrer	Arbeitszeit,	in	der	unmittelbaren	Patienten-
versorgung	 eingesetzt	 werden.	 Diese	werden	 –	 neben	 den	Tarifkräften	 –	 durch	
Beamtinnen	und	Beamte	unterstützt,	welche	nur	gelegentlich	in	der	Patientenver-
sorgung tätig sind. 

Im	Übrigen	liegen	dem	Justizministerium	die	erfragten	Informationen	zu	den	pfle-
gerischen	Stellen	lediglich	bezogen	auf	die	Laufbahnen	des	mittleren	und	gehobe-
nen	Vollzugsdienstes	im	Justizvollzug	insgesamt	vor	und	stellen	sich	für	die	den	
Vollzugseinrichtungen	zugeteilten	Personalstellen	wie	folgt	dar:
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In	den	Jahren	2023	bis	2027	werden	im	Ärztlichen	Dienst	im	Justizvollzug	insge-
samt	sieben	Bedienstete	die	Regelaltersgrenze	erreicht	haben.	In	den	Laufbahnen	
des	mittleren	 und	 gehobenen	Vollzugsdienstes	 im	 Justizvollzug,	 denen	 die	 Be-
schäftigten	 im	 Pflegedienst	 ganz	 überwiegend	 angehören,	 werden	 es	 im	 selben	
Zeitraum	328	Beamtinnen	und	Beamte	sein.	

Eine genauere Einschätzung der mittel- und längerfristigen Entwicklung der Per-
sonalzahlen	 in	 den	genannten	Laufbahnen	 ist	 indes	 nicht	möglich.	Für	 den	Be-
reich des Ärztlichen Dienstes gilt dies bereits deswegen, weil hier nicht zuletzt 
aufgrund des für Ärztinnen und Ärzte günstigen Arbeitsmarktes eine vergleichs-
weise	hohe	Personalfluktuation	festzustellen	ist.	Insgesamt	dürfte	sich	die	Stellen-
besetzung	 bei	 realistischer	 Betrachtungsweise	 jedoch	 auch	 in	 den	 kommenden	
Jahren	insgesamt	herausfordernd	gestalten.	Angesichts	des	erheblichen	Fachkräf-
temangels	 im	 ärztlichen	 und	 pflegerischen	 Bereich	 wird	 aller	Voraussicht	 nach	
nicht	 jede	derzeit	vakante	oder	künftig	freiwerdende	Stelle	mit	einer	geeigneten	
Bewerberin	oder	einem	geeigneten	Bewerber	besetzt	werden	können.	

3.  inwieweit die Landesregierung von einer akuten Gefährdung einer ausreichen-
den	Gesundheitsversorgung	in	den	Justizvollzugsanstalten	des	Landes	ausgeht,	
zumindest unter Darstellung der angedachten und geplanten Maßnahmen zur 
Adressierung	einer	möglichen	Unterversorgung;

Zu	3.:	

Das	 Gesundheitswesen	 im	 Justizvollzug	 steht	 –	 wie	 das	 Gesundheitswesen	 im	
Allgemeinen	 –	 vor	 großen	Herausforderungen.	Vor	 diesem	Hintergrund	 hat	 der	
Ministerrat	 im	 Jahr	 2018	 die	 Einsetzung	 einer	 ressort-	 und	 fachübergreifenden	
Expertenkommission	 zur	Weiterentwicklung	 der	 medizinischen	Versorgung	 der	
Gefangenen	 im	baden-württembergischen	Justizvollzug	(kurz:	Expertenkommis-
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sion)	beschlossen.	Neben	Vertretern	aus	der	Praxis	des	Justiz-	und	Maßregelvoll-
zugs,	aus	dem	Ministerium	für	Soziales,	Gesundheit	und	Integration	sowie	dem	
Justizministerium	 wurden	 insbesondere	 auch	 die	 Strafvollzugsbeauftragten	 der	
Fraktionen	als	ständige	Mitglieder	der	Expertenkommission	berufen.

Die	Expertenkommission	hat	–	nach	gutachterlicher	Prüfung	durch	Prof.	Dr.	Stöver,	
einem national wie international anerkannten Fachmann auf dem Gebiet der Ge-
sundheitsfürsorge	im	Justizvollzug	–	im	Dezember	2020	ihren	185	Seiten	umfas-
senden	Abschlussbericht	 übergeben	 (siehe:	https://www.justiz-bw.de/site/pbs-bw-
rebrush-jum/get/documents_E830790683/jum1/JuM/Justizministerium%20NEU/
Justizvollzug/Abschlussbericht-der-Expertenkommission-Medizinkonzept.pdf).	
Dort	stellt	die	Expertenkommission	insbesondere	fest,	dass	das	im	Justizvollzugs-
gesetzbuch	Baden-Württemberg	normierte	Äquivalenzprinzip	dazu	führt,	dass	die	
Gefangenen	eine	notwendige,	ausreichende	und	zweckmäßige	medizinische	Ver-
sorgung	unter	Berücksichtigung	der	Wirtschaftlichkeit	erhalten	und	die	medizini-
sche	Versorgung	im	baden-württembergischen	Justizvollzug	insgesamt	angemes-
sen	 ist,	wobei	die	große	Einsatzbereitschaft	und	das	Verantwortungsbewusstsein	
der	 im	 Justizvollzug	Tätigen	hervorgehoben	wird.	Soweit	 seitens	 der	Experten-
kommission	im	Rahmen	ihres	Auftrags	Handlungsbedarfe	ermittelt	wurden,	ent-
hält der Abschlussbericht 30 Empfehlungen zu strukturell-organisatorischen, fachli-
chen	und	personellen	Verbesserungen	der	medizinischen	Versorgung	der	Gefan-
genen	im	baden-württembergischen	Justizvollzug.	Der	Ministerrat	hat	durch	Be-
schluss	 vom	 23.	 Februar	 2021	 unter	 anderem	 das	 Justizministerium	 beauftragt,	
die	Umsetzung	der	Empfehlungen	der	Expertenkommission	zu	prüfen	und	gege-
benenfalls	 notwendige	 Personal-	 und	 Sachmittelbedarfe	 im	 Rahmen	 künftiger	
Staatshaushaltsplanaufstellungen	 anzumelden.	Dementsprechend	 hat	 die	Umset-
zung	der	Empfehlungen	der	Expertenkommission	auch	 im	aktuellen	Koalitions-
vertrag	2021	bis	2026	der	Regierungsfraktionen	Niederschlag	gefunden.

Die	Landesregierung	schließt	sich	den	nach	wie	vor	zutreffenden	Ausführungen	
im	Abschlussbericht	 der	 Expertenkommission	 an	 und	 geht	 –	 auch	 vor	 diesem	
Hintergrund	–	 von	keiner	 akuten	Gefährdung	 einer	 ausreichenden	Gesundheits-
versorgung	in	den	Justizvollzugsanstalten	des	Landes	aus.

4.		wie	viele	Beschwerden	bzw.	Anzeigen	von	Gefangenen	über	eine	drohende	oder	
bereits bestehende unzureichende Gesundheitsversorgung in den vergangenen 
drei	Jahren	an	die	Landesregierung	oder	ihre	Einrichtungen	gerichtet	wurden,	
zumindest unter geordneter Darstellung des geäußerten Beschwerdegrunds, 
der	jeweils	betroffenen	JVA	sowie	der	jeweiligen	Adressaten	der	Beschwerden;

5.		wie	sich	der	Ablauf	des	Verfahrens	zum	Beschwerde-	bzw.	Anzeigemanagement	
im	Justizministerium	darstellt,	zumindest	unter	Nennung	des	ggf.	festgestellten	
Verbesserungsbedarfs	 sowie	des	Umgangs	mit	 in	der	Presse	geäußerten	Vor-
würfen,	wonach	das	Justizministerium	bewusst	Beschwerden	von	Gefangenen	
ignoriert	(siehe	Artikel	der	StN	vom	22.	August	2022,	„Krank	im	Knast“);

Zu	4.	und	5.:	

Beschwerden	bzw.	Anzeigen	von	Gefangenen,	welche	die	medizinische	Versor-
gung	betreffen,	werden	grundsätzlich	aktenmäßig,	aber	nicht	statistisch	erfasst.

Das	Justizministerium	ist	Aufsichtsbehörde	über	die	Justizvollzugseinrichtungen	
in	Baden-Württemberg.	In	der	dort	zuständigen	Abteilung	IV	(Justizvollzug)	sind	
–	nach	Umsetzung	der	entsprechenden	Empfehlung	der	Expertenkommission	zum	
Umgang	 mit	 psychisch	 auffälligen	 Gefangenen	 –	 mittlerweile	 zwei	Medizinal-
referentinnen	mit	 einem	Arbeitskraftanteil	 von	 insgesamt	 1,5	 tätig.	 Im	Rahmen	
ihres breiten Tätigkeitsfeldes üben diese insbesondere die Fachaufsicht über den 
medizinischen	 Dienst	 im	 Justizvollzug	 aus.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 werden	
Beschwerden	 von	Gefangenen,	 die	medizinische	Sachverhalte	 betreffen,	 der	 je-
weils	zuständigen	Medizinalreferentin	im	normalen	Geschäftsgang	zur	Kenntnis	
gebracht	und	diese	sodann,	in	der	Regel	nach	Einholung	einer	–	auch	fachlichen	
–	Stellungnahme	der	betroffenen	Justizvollzugseinrichtung,	fachlich	geprüft	und	
verbeschieden. 
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Unabhängig	 davon,	 dass	 die	Aussage,	 dass	 das	 Justizministerium	 „bewusst	Be-
schwerden	von	Gefangenen	ignoriert“,	im	Artikel	nicht	geäußert	wird,	ist	die	Aus-
sage	weder	nachvollziehbar	noch	zutreffend.	

6.  wie die Landesregierung gedenkt, insbesondere dem stark gestiegenen Bedarf 
an akut-psychiatrischer Betreuung von Gefangenen sowie der Betreuung im 
Maßregelvollzug zu begegnen, zumindest unter Darstellung der konkret ge-
planten	Maßnahmen	und	der	durch	diese	betroffenen	JVA;

Zu	6.:

Bezüglich	 der	 psychiatrischen	Betreuung	 von	Gefangenen	 im	 Justizvollzug	 hat	
die	Expertenkommission	festgestellt,	„dass	die	im	Justizvollzug	Baden-Württem-
berg	vorhandenen	Plätze	zur	stationären	psychiatrischen	Versorgung	der	Gefan-
genen	derzeit	nicht	ausreichend	sind.	Gleiches	gilt	für	die	Anzahl	der	Plätze	für	
eine sozialtherapeutische Behandlung.“ 

Dies	zugrunde	gelegt	hat	die	Expertenkommission	in	diesem	Bereich	verschiede-
ne Empfehlungen ausgesprochen, wobei folgende Empfehlungen, die sich in Um-
setzung	befinden,	hervorzuheben	sind:	

–	 	Empfehlung	1	–	Umsetzung	der	Planungen	für	den	Neubau	eines	interdiszipli-
nären	Justizvollzugskrankenhauses	mit	psychiatrischem	Schwerpunkt	auf	dem	
Gelände	der	Justizvollzugsanstalt	Stuttgart

–	 	Empfehlung	2	–	Sicherstellung	des	Betriebs	des	 Justizvollzugskrankenhauses	
auf	dem	Hohenasperg	bis	zur	Inbetriebnahme	des	Neubaus	des	Justizvollzugs-
krankenhauses	auf	dem	Gelände	der	Justizvollzugsanstalt	Stuttgart

–	 	Empfehlung	8	–	Errichtung	einer	Vor-	und	Nachsorgestation	für	psychisch	auf-
fällige	Gefangene	in	der	Justizvollzugsanstalt	Stuttgart

–	 	Empfehlung	11	–	Verbesserung	der	psychiatrischen	(Grund-)Versorgung	in	den	
Justizvollzugsanstalten

–	 	Empfehlung	12	–	Ausweitung	der	Plätze	und	Angebote	für	sozialtherapeutische	
Behandlung

Zu	 erwähnen	 ist	 in	 diesem	Zusammenhang	 zudem	 die	 Empfehlung	 zur	Verste-
tigung	des	Modellprojekts	 „Telemedizin	 im	 Justizvollzug“	 (Empfehlung	15),	 in	
dem	unter	anderem	Teleärzte	mit	Facharztqualifikation	auf	den	Gebieten	der	Psy-
chiatrie	im	Rahmen	eines	Bereitschaftsdienstes	und	im	Rahmen	von	Sprechstun-
den	zur	Verfügungen	stehen.	Zudem	wird	dort	aktuell	im	Rahmen	eines	weiteren	
Modellprojekts	 in	mittlerweile	 sieben	 Pilotanstalten	 die	Möglichkeit	 der	 „Tele-
psychotherapie“	erprobt.	

Insbesondere	im	Hinblick	auf	die	Zunahme	der	Anzahl	psychisch	auffälliger	Ge-
fangener	und	den	großen	Anteil	ausländischer	Gefangener	ohne	deutsche	Sprach-
kenntnisse	 sowie	 die	 aktuell	 begrenzte	 Aufnahmekapazität	 des	 Justizvollzugs-
krankenhauses verspricht die Anwendung telemedizinischer und telepsychothera-
peutischer	Verfahren	eine	Verbesserung	der	Versorgung	dieser	Gefangenenpopu-
lation. 

Vor	allem	in	den	Abend-	und	Nachtstunden,	an	den	Wochenenden	und	nach	abge-
schlossener	akut-psychiatrischer	Behandlung	können	damit	Versorgungsengpässe	
in	der	medizinischen,	psychiatrischen,	aber	auch	therapeutischen	Begleitung	und	
Behandlung	psychisch	belasteter	oder	kranker	Gefangener	abgefedert	werden.	

Darüber	 hinaus	 wird	 aktuell	 das	 Projekt	 „Weiterentwicklung	 des	 (psychothera-
peutischen)	 Behandlungswesens“	 eingeleitet.	 Hierbei	 sollen	 Qualitätsstandards	
für	die	psychologische	Versorgung	und	psychotherapeutische	Behandlung	psychisch	
auffälliger	bzw.	kranker	Gefangener	verschriftlicht	werden	mit	dem	Ziel	der	ver-
besserten	 Koordination	 und	 Strukturierung	 der	 Behandlungslandschaft.	 Diese	
wiederum bieten die Möglichkeit einer bedarfs- und sachgerechten Personalent-
wicklung, welche möglichen personellen Engpässen entgegenwirken soll sowie 
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Grundvoraussetzung	für	eine	qualitativ	hochwertige	Behandlungslandschaft	dar-
stellt.

Im	Maßregelvollzugs	 (MRV)	 haben	 bekanntlich	 die	 gerichtlichen	Zuweisungen	
nach	§§	63	und	64	Strafgesetzbuch	(StGB)	bundesweit	und	auch	in	Baden-Würt-
temberg	extrem	zugenommen.	Im	Land	wurden	an	den	bestehenden	MRV-Stand-
orten	die	Kapazitäten	seit	Ende	2017	von	1.042	Plätzen	bis	30.	November	2022	
auf	1.398	Plätze	und	damit	um	mehr	als	34	%	gesteigert.	Die	Kapazitätserweite-
rungen	erfolgten	durch	interne	Verdichtung,	Aufstellung	von	Containern,	Reakti-
vierung	von	nicht	forensisch	vorgenutzten,	nur	offen	zu	führenden	Altimmobilien	
sowie	 durch	 Umstrukturierungs-	 und	 Sanierungsmaßnahmen.	 Zur	 kurzfristigen	
Schaffung	weiterer	Kapazitäten	wurde	eine	Interimslösung	durch	Instandsetzung	
einer	früheren	Justizvollzugsanstalt	beauftragt.	Weiterhin	sind	Neubauprojekte	an	
den	bestehenden	Standorten	in	Arbeit	und	es	wird	mit	Hochdruck	an	der	Erschlie-
ßung	 neuer	 zusätzlicher	 Maßregelvollzugstandorte	 gearbeitet.	 Zum	 Teil	 laufen	
hierfür	bereits	die	Bauplanungen.	Die	finanziellen	Mittel	für	sämtliche	Maßnah-
men	wie	 auch	 für	 die	mit	 dem	Kapazitätsaufwuchs	 erforderlichen	 zusätzlichen	
Personal-	und	Sachkosten	werden	den	Kliniken	bereitgestellt.

7.		Wie	sich	die	Auslastung	der	psychologischen	Angebote	der	JVA	gestaltet,	 zu-
mindest	unter	Darstellung	des	Ausmaßes,	in	dem	hier	Personallücken	zu	bekla-
gen	sind	(aufgeschlüsselt	nach	JVA	und	Therapieform);

Zu	7.:	

Im	baden-württembergischen	Justizvollzug	besteht	eine	Vielzahl	an	Behandlungs-
angeboten,	die	sich	am	Bedarf	der	 jeweiligen	Gefangenenpopulation	der	einzel-
nen	Justizvollzugsanstalten	orientieren	und	mit	Stand	2018	im	Behandlungsatlas	
–	ein	Überblickswerk	zur	Gesamtheit	aller	Betreuungs-	und	Behandlungsmaßnah-
men	im	baden-württembergischen	Justizvollzug,	aufgeschlüsselt	nach	den	einzel-
nen	Angeboten	und	Justizvollzugsanstalten	–	zusammengefasst	wurden.	

Neben	sozial-	und	suchttherapeutischen	Behandlungsangeboten	werden	auch	zahl-
reiche	weitere	 niederschwellige	Behandlungsmaßnahmen	 angeboten.	Die	Ange-
bote	unterliegen	–	etwa	aufgrund	von	Personalwechsel	oder	zuletzt	pandemiebe-
dingt	–	einem	steten	Wandel.

Bezüglich	 der	Auslastung	 der	 Behandlungsangebote	 besteht	 keine	 umfassende	
Datenerhebung. Lediglich die Auslastung der stationären sozial- und suchtthera-
peutischen	Angebote	wird	mittels	Aufnahme-	und	Wartelisten	erfasst,	wobei	eine	
hohe Auslastung zu verzeichnen ist. 

Vor	diesem	Hintergrund	werden	Schwerpunkte	des	genannten	Projektes	„Weiter-
entwicklung	des	Behandlungswesens“	die	Aktualisierung	des	Behandlungsatlas-
ses	und	die	Sicherstellung	indikations-spezifischer	Behandlungsmaßnahmen	sein.	
Am Ende des Prozesses soll insbesondere ein aktualisierter und entsprechend dem 
Behandlungsbedarf	 strukturierter	 Behandlungsatlas	 stehen,	 der	 sich	 an	 den	 er-
arbeiteten Qualitätsstandards orientiert und die Möglichkeit einer bedarfs- und 
sachgerechten Personalentwicklung bietet.

Besondere	Personallücken	im	psychologischen	Dienst	der	Justizvollzugsanstalten	
bestehen	nicht.	Zum	1.	Januar	2023	waren	92,7	Prozent	der	zugeteilten	Stellen	im	
psychologischen	Dienst	besetzt.	Zum	1.	Februar	2023	sind	zwei	Neueinstellungen	
geplant,	sodass	die	Stellenauslastung	auf	94,5	Prozent	steigen	wird.	Weitere	Be-
werberauswahlverfahren	nach	Stellenausschreibungen	sind	noch	offen.
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8.  inwieweit sie der These zustimmt, wonach eine bessere psychologische Betreu-
ung	weniger	akut-psychiatrische	Interventionen	notwendig	machen	würde;

Zu	8.:	

Der	These	wird	zugestimmt.	Korrespondierend	hierzu	werden	–	wie	bereits	dar-
gestellt	 –	 vielfältige	Bemühungen	 angestellt,	 psychologische	 bzw.	 psychothera-
peutische	 Behandlungsmaßnahmen	 in	 den	 Justizvollzugsanstalten	 auszuweiten,	
gesamtkonzeptionell zu strukturieren und dem Personal behandlerische und prä-
ventive	Qualifizierungsmaßnahmen	zukommen	zu	lassen.	

Hervorzuheben	ist	 insoweit	das	oben	genannte	Modellprojekt	„Telepsychothera-
pie“.	Dieses	wird	seit	2021	angeboten.	Sowohl	die	Standorte	(sieben	Pilotanstal-
ten)	wie	auch	das	Sprachangebot	 (derzeit	deutsch,	arabisch	und	 türkisch)	sollen	
2023	weiter	ausgeweitet	werden.	Neben	dem	Ziel	des	Abfederns	von	personellen	
und	strukturellen	Versorgungsengpässen	kann	nun	auch	nicht	deutschsprachigen	
Gefangenen	mit	psychischen	Belastungen	und	Erkrankungen	erstmals	ein	quali-
fiziertes	therapeutisches	Angebot	gemacht	werden.

Im	 Rahmen	 der	 Umsetzung	 der	 Empfehlung	 12	 der	 Expertenkommission	 wird	
zudem	das	sozialtherapeutische	Behandlungsangebot	–	ab	voraussichtlich	Februar	
2023	–	 in	der	 Justizvollzugsanstalt	Bruchsal	 um	weitere	15	Therapieplätze,	 vor	
allem	für	Gefangene	mit	Indikation	für	eine	sucht-	und	sozialtherapeutische	Be-
handlung, ausgeweitet werden. 

9.		welche	Krankheitsbilder	 in	den	 letzten	 fünf	Jahren	 für	eine	 jeweilige	Einwei-
sung	 in	 das	 Justizkrankenhaus	 Hohenasperg	 maßgeblich	 waren,	 zumindest	
unter	Darstellung	des	Anteils	an	akut-psychiatrischen	Einweisungen	sowie	des	
Anteils	an	bereits	vor	Haftantritt	bestehenden	psychiatrischen	oder	psychoso-
matischen	Krankheitsbildern	bzw.	erst	nach	Haftantritt	aufgetretenen	entspre-
chenden	Krankheitsbildern;

Zu	9.:

Im	Berichtsjahr	2019	–	dem	letzten	nicht	von	coronabedingten	Reduzierungen	der	
Belegung	 betroffenen	 Jahr	 –	 wurden	 unter	 den	 Gefangenen	 6.437	 psychische	
	Störungen	 (KapitelV	 ICD	 9/10)	 registriert.	 Davon	wurden	 626	 vom	 Justizvoll-
zugskrankenhaus	Hohenasperg	 gemeldet.	Die	Zahl	 der	Gefangenen	mit	 erstma-
liger	psychischer	Störung	erhöhte	sich	gegenüber	dem	Vorjahr	um	circa	14	%	auf	
1.046	Gefangene.	Die	Zahl	der	Alkoholpsychosen	erhöhte	sich	lediglich	um	circa	
1 % auf 100 Fälle. 

Die	Entwicklung	der	psychischen	Störungen	im	baden-württembergischen	Justiz-
vollzug	stellt	sich	seit	dem	Jahr	2008	wie	folgt	dar,	wobei	das	Justizvollzugskran-
kenhaus	Hohenasperg	erst	seit	2017	(jährlich	bis	zu	800)	psychische	Erkrankun-
gen meldet, was zu dem Trend der ständig steigenden psychischen Erkrankungen 
hinzukommt	und	mitunter	den	starken	Anstieg	im	Jahr	2017	erklärt:	
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Vor	diesem	Hintergrund	erfolgten	 in	den	 letzten	 Jahren	vermehrt	Einweisungen	
in	das	Justizvollzugskrankenhaus	Hohenasperg	bei	akuter	Selbstgefährdung	(Sui-
zidalität,	Hunger-	und	Durststreik)	 sowie	akuter	Fremdgefährdung	 teilweise	auf	
dem	Boden	bereits	bestehender	psychiatrischer	Erkrankungen	wie	einer	Schizo-
phrenie,	 einer	 affektiven	 Störung	 oder	 einer	 Persönlichkeitsstörung.	Außerdem	
spielen	psychische	und	Verhaltensstörungen	durch	psychotrope	Substanzen	eine	
nachhaltige	Rolle.	Zusammengefasst	können	Gefangene	mit	allen	Diagnosen	aus	
dem	F-Bereich	des	ICD	10	im	Justizvollzugskrankenhaus	Hohenasperg	eingewie-
sen und behandelt werden.
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Eine	differenzierte	statistische	Erhebung	des	Anteils	der	akut	psychiatrischen	Ein-
weisungen	 sowie	 des	Anteils	 an	 bereits	 vor	 Haftantritt	 bestehenden	 psychiatri-
schen	Krankheitsbildern	bzw.	erst	nach	Haftantritt	aufgetretenen	entsprechenden	
Krankheitsbildern	erfolgt	nicht.	

10.		wie	 insbesondere	 der	Ausbau	 der	 zahnmedizinischen	 Betreuung	 in	 den	 JVA	
des Landes vorangebracht werden soll, zumindest unter Darstellung der an-
gedachten	bzw.	konkret	vorgesehenen	Maßnahmen;	

Zu	10.:

Die	 zahnärztliche	 Behandlung	 von	 Gefangenen	 ist	 grundsätzlich	 gewährleistet	
und	findet	 in	 der	Regel	 in	 den	 Justizvollzugsanstalten	durch	Vertragsärzte	 statt.	
In	den	Justizvollzugsanstalten	sind	zahnärztliche	Behandlungsräume	mit	entspre-
chender	Ausstattung	vorhanden.	Soweit	die	intramurale	zahnärztliche	Versorgung,	
etwa aufgrund der Ausstattung, ihre Grenzen erreicht, können Gefangene darüber 
hinaus	auch	extramural	versorgt	werden.	Für	Art	und	Umfang	der	notwendigen	
zahnärztlichen	Leistungen	gelten	die	hierzu	erlassenen	besonderen	Verwaltungs-
vorschriften. 

Im	Jahr	2019	wurden	4.545	Stunden	bzw.	10.837	Sitzungen	für	insgesamt	10.305	zahn-
ärztliche	Behandlungsfälle	 gezählt.	Als	Behandlungsfall	 gezählt	 und	 in	 der	Ge-
samtzahl	enthalten	sind	auch	Kontrolluntersuchungen	ohne	Befund	sowie	Versor-
gungsfälle	mit	Zahnersatz.	 Insgesamt	wurden	300	Gefangene	mit	 notwendigem	
Zahnersatz	und	Zahnkronen	versorgt.	

11.		inwiefern	sie	beabsichtigt,	die	Substituierungstherapien	in	den	JVA	durch	eine	
speziell	 dafür	 beauftragte	 Stelle	 oder	 speziell	 ausgebildete	 Suchtmediziner	
und	nicht	wie	bisher	durch	die	Anstaltsärzte	durchführen	zu	lassen;

Zu	11.:

Neben	 abstinenzorientierten	Maßnahmen	 hat	 sich	 im	 baden-württembergischen	
Justizvollzug	die	Substitution	als	anerkannte	suchttherapeutische	Maßnahme	etab-
liert,	wobei	folgende	Formen	der	Substitution	angeboten	werden:	ausschleichende	
Substitution,	 haftüberbrückende	 Substitution	 und	 Substitution	 zur	 Entlassungs-
vorbereitung.	Das	Nähere	ist	in	der	Verwaltungsvorschrift	des	Justizministeriums	
über	Substitution	im	Justizvollzug	geregelt,	die	grundlegend	überarbeitet	werden	
soll;	nach	dem	Äquivalenzprinzip	sind	die	jeweils	aktuellen	Richtlinien	der	Bun-
desärztekammer	zur	Durchführung	der	substitutionsgestützten	Behandlung	Opioid-
abhängiger	entsprechend	zu	beachten.	Für	die	Behandlung	von	substituierenden	
Gefangenen	haben	etwa	die	Justizvollzugsanstalten	Heimsheim	und	Stuttgart	ei-
gene Abteilungen eingerichtet.

Auch	die	Expertenkommission	hat	die	wachsende	Bedeutung	der	Substitutions-
behandlung	 in	 der	 allgemeinen	Versorgungsstruktur	 –	 insbesondere	 anhand	 der	
aktuellen	Richtlinie	der	Bundesärztekammer	zur	Durchführung	der	substitutions-
gestützten	Behandlung	Opioidabhängiger	–	und	die	daraus	resultierende	Notwen-
digkeit,	dieses	suchtbegleitende	Behandlungsangebot	auch	während	der	Haftzeit	
qualifiziert	weiter	zu	führen	und	zu	betreuen,	hervorgehoben	und	sich	dafür	aus-
gesprochen,	dass	die	Fachkunde	Suchtmedizin	für	alle	Anstaltsärzte	obligatorisch	
sein	sollte	(Empfehlung	22).	

Zur	Erweiterung	des	medizinischen	Leistungsangebots	der	telemedizinischen	Be-
handlung	 im	 Justizvollzug	 erfolgte	 ab	 Juli	 2021	 die	 von	 langer	 Hand	 geplante	
	Pilotierung	der	Substitution	via	Telemedizin	in	vier	teilnehmenden	Justizvollzugs-
anstalten.	 Beim	 Entwicklungsprozess	 wurde	 die	 Landesärztekammer	 Baden-
Württemberg	eng	eingebunden	und	die	dortigen	Vorgaben	wurden	 im	Qualitäts-
konzept umgesetzt. Die Pilotphase verlief erfolgreich, die Evaluation war positiv. 
Der	 eigens	 für	 das	 Pilotprojekt	 Substitution	 via	 Telemedizin	 eingesetzte	 Beirat	
des	 Justizministeriums	 hat	 empfohlen,	 das	 Pilotprojekt	 fortzuführen	 und	 auszu-
weiten. Infolge dessen wird derzeit die Aufnahme weiterer Anstalten in das Pro-
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jekt	 vorbereitet.	 Ins	Auge	gefasst	 ist,	Substitution	via	Telemedizin	 in	das	 allge-
meine Leistungsspektrum der Telemedizin aufzunehmen und so möglichst allen 
Justizvollzugsanstalten	anbieten	zu	können.

12.		inwieweit	die	Landesregierung	der	Auffassung	ist,	dass	die	Möglichkeiten	der	
Nutzung	von	Telemedizin	ausreichend	vorhanden	und	hinreichend	bei	den	Ge-
fangenen	bekannt	gemacht	wurden,	 zumindest	unter	Darstellung	eines	mög-
licherweise	bestehenden	Verbesserungsbedarfs	in	Angebot	und	Publikation;

13.  mit welchen Maßnahmen sie sicherstellt, dass das zur Telemedizin herangezo-
gene	Personal	über	die	ausreichenden	Qualifikationen	verfügt	im	Hinblick	auf	
den	Einsatz	in	forensischer	Psychiatrie	und	Diagnostik;

Zu	12.	und	13.:

Bereits	 im	Jahr	2018	startete	Baden-Württemberg	als	erstes	Bundesland	mit	der	
Telemedizin	im	Justizvollzug.	Aus	dieser	Pilotphase	resultierte	im	Jahr	2019	die	
landesweite	Pilotierung.	 In	der	Folge	hat	 sich	die	Telemedizin	 im	 Justizvollzug	
Baden-Württemberg	 erfolgreich	 in	 allen	 Justizvollzugsanstalten	 etabliert;	 die	
Möglichkeit	der	telemedizinischen	Behandlung	ist	–	auch	bei	den	Gefangenen	–	
bekannt.	Telemedizin	 im	 Justizvollzug	Baden-Württemberg	 ist	 ein	 Leuchtturm-
projekt,	das	Maßstäbe	setzt	und	Signalwirkung	entfaltet.	Inzwischen	folgen	zahl-
reiche	 Bundesländer	 dem	 baden-württembergischen	 Beispiel	 und	 bauen	 eigene	
Angebote	auf.	Das	hiesige	Angebot	wird	stetig	weiter	ausgebaut	und	optimiert	–	
unter	anderem	mit	der	Etablierung	neuer	Projekte	wie	der	Substitution	via	Tele-
medizin	und	der	Telepsychotherapie.	In	Planung	befindet	sich	aktuell	der	weitere	
Ausbau	der	Behandlungsangebote,	auch	durch	weitere	Fachärzte.

Psychiatrische	 Behandlung	 erfolgt	 im	 Rahmen	 der	 Telemedizin	 durch	 entspre-
chende	Fachärzte.	Der	Dienstleister	ist	vertraglich	unter	anderem	zum	Betreiben	
eines	Qualitätsmanagementsystems	verpflichtet,	zu	dem	auch	im	Bereich	der	ein-
gesetzten	Videoärzte	 regelmäßige	 Supervisionen,	 Vor-	 und	 Nachbesprechungen	
sowie Fortbildungsmaßnahmen zählen. 

14.		inwieweit	ihr	die	laut	des	Artikels	der	Stuttgarter	Zeitung	„Krank	im	Knast“	
vom	22.	August	2022	vorherrschenden,	verbesserungswürdigen	Zustände,	wo-
nach	Gefangene	vergeblich	eine	Vielzahl	von	schriftlichen	Anträgen	auf	ad-
äquate	medizinische	Versorgung	verfassen	 (müssten),	die	allesamt	 ins	Leere	
liefen,	 Facharzttermine	 teilweise	 erst	 mit	 erheblicher	 Verzögerung	 –	 wenn	
überhaupt	 –	 stattfänden,	 die	 zahnmedizinische	Versorgung	 bestenfalls	 unzu-
reichend sei sowie ausländische Gefangene bei der Berücksichtigung medizi-
nischer Bedarfe benachteiligt würden, zumindest unter geeigneter Darstellung 
der	 eingegangenen	Beschwerden	 hinsichtlich	Anzahl	 sowie	 Thema	 bzw.	 der	
Begründung,	weshalb	eine	solche	bislang	nicht	geführt	wird,	zu	welchem	Zeit-
punkt	eine	solche	ggf.	eingeführt	werden	soll;

Zu	14.:	

Anders	als	es	in	dem	Artikel	erscheint,	war	die	Gesundheitsfürsorge	in	der	Justiz-
vollzugsanstalt	Stuttgart	grundsätzlich	gewährleistet.	Soweit	es	im	Zeitraum	Herbst	
2021	bis	Frühjahr	2022	in	Einzelfällen	zu	Wartezeiten	bei	der	medizinischen	Ver-
sorgung	gekommen	ist,	war	dies	–	wie	auch	außerhalb	des	Justizvollzugs	–	coro-
nabedingten Personalengpässen sowie Terminabsagen geschuldet. Insbesondere 
bei	medizinischer	Dringlichkeit	war	die	medizinische	Versorgung	stets	gegeben.
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15.		wie	viele	Gerichtsverfahren	nach	ihrer	Kenntnis	in	den	letzten	fünf	Jahren	so-
wie	aktuell	wegen	mutmaßlich	unzureichender	medizinischer	Versorgung	oder	
ähnlicher, einer solchen Thematik zu- oder unterzuordnenden Fällen im Land 
anhängig	waren	bzw.	es	noch	sind,	zumindest	unter	Darstellung	der	betroffe-
nen	Justizvollzugsanstalten	sowie	der	jeweiligen	Verfahrensausgänge.

Zu	15.:	

Soweit	 entsprechende	 Sachverhalte	 bekannt	 werden,	 werden	 diese	 aktenmäßig	
erfasst. Eine entsprechende Datenerhebung bzw. statistische Erfassung zu Ge-
richtsverfahren „wegen	 mutmaßlich	 unzureichender	 medizinischer	 Versorgung	
oder ähnlicher, einer solchen Thematik zu- oder unterzuordnenden Fällen“	findet	
–	auch	aufgrund	der	geringen	Anzahl	–	jedoch	nicht	statt.	

Abgesehen	von	einem	Fall	der	gerichtlichen	Geltendmachung	von	Schadensersatz	
wegen	einer	behaupteten	fehlerhaften	zahnärztlichen	Versorgung	durch	eine	Ver-
tragsärztin	 in	 der	 Justizvollzugsanstalt	 Heimsheim	 sind	 in	 der	 zuständigen	Ab-
teilung	IV	(Justizvollzug)	derzeit	keine	weiteren	entsprechenden	zivilrechtlichen	
Gerichtsverfahren	bekannt;	Gleiches	gilt	für	entsprechende	fachgerichtliche	Ver-
fahren	vor	den	Arbeits-,	Sozial-	und	Verwaltungsgerichten.	

Auch	 strafgerichtliche	Verfahren	 sind,	 trotz	 einiger	weniger	 strafrechtlicher	 Er-
mittlungsverfahren,	etwa	wegen	unterlassener	Hilfeleistung	bzw.	fahrlässiger	Kör-
perverletzung,	 dort	 derzeit	 nicht	 bekannt.	 Im	Rahmen	 der	 Fachaufsicht	wurden	
jedoch	 folgende	 gerichtliche	 Entscheidungen	 der	 Strafvollstreckungskammern	
bzw.	der	Rechtsbeschwerdegerichte	bekannt:

•	 	LG	Stuttgart,	Beschluss	vom	30.	Juni	2020	–	23	StVK	85/19	sowie	23	StVK	
35/20	–	nicht	veröffentlicht:	Feststellung	der	Rechtswidrigkeit	der	Unterbrin-
gung	in	einem	Haftraum	ohne	barrierefreie	Toilette	sowie	im	Hinblick	auf	die	
medizinische	Behandlung	einer	chronischen	rheumatoiden	Arthritis	im	Justiz-
vollzugskrankenhaus	Hohenasperg;	

•	 	OLG	Karlsruhe,	Beschluss	vom	25.	März	2020	–	2	Ws	38/20:	Gerichtliche	Über-
prüfung	von	Entscheidungen	über	medizinische	Leistungen	für	Sicherungsver-
wahrte	(Einzelvorführung	aus	medizinischen	Gründen	zu	–	regelmäßig	stattfin-
denden	–	Arzt-	und	Krankengymnastikterminen);

•	 	LG	Freiburg	 (Breisgau),	Beschluss	vom	23.	 Januar	2018	–	13	StVK	304/17:	
Vorliegen	 eines	 Anspruchs	 eines	 ADHS-Patienten	 auf	 ärztliche	 Verordnung	
bzw.	Versorgung	mit	(medizinischem)	Cannabis.	

Weiter	bekannt	gewordene	und	veröffentlichte	gerichtliche	Entscheidungen	haben	
insbesondere	die	Erstattung	von	Kosten	(OLG	Stuttgart,	Beschluss	vom	5.	August	
2020	–	V	4	Ws	271/19	–	Erstattung	der	Kosten	einer	medizinisch	notwendigen	
Sehhilfe;	OLG	Stuttgart,	Beschluss	vom	5.	Februar	2019	–	V	4	Ws	280/18	–	Kos-
tenbeteiligung	des	Strafgefangenen	bei	der	Versorgung	mit	Zahnersatz)	sowie	das	
Thema	des	Nichtraucherschutzes	(OLG	Stuttgart,	Beschluss	vom	24.	Juni	2020	–	
V	 4	Ws	 59/20	 –	Nichtraucherschutz	 im	Wartebereich	 des	Krankenreviers	 einer	
Justizvollzugsanstalt;	OLG	Stuttgart,	Beschluss	vom	5.	Februar	2020	–	V	4	Ws	
59/20;	OLG	Karlsruhe,	Beschluss	vom	9.	November	2018	–	2	Ws	225/18)	zum	
Gegenstand.	Auch	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Coronapandemie	 kam	 es	 zu	 ge-
richtlichen	Entscheidungen	(OLG	Karlsruhe,	Beschluss	vom	26.	Oktober	2022	–	
2	Ws	272/22	–	Absonderung	von	Gefangenen	als	zur	Verhinderung	der	Ausbrei-
tung	des	SARS-CoV-2-Virus	geeignete	und	zulässige	Maßnahme;	OLG	Karlsru-
he,	Beschluss	 vom	11.	 Februar	 2022	 –	 3	Ws	 409/21	 –	 Impfung	mit	 einem	be-
stimmten	Impfstoff	–	Erledigung	der	Hauptsache	–	nicht	veröffentlicht).	

Gentges
Ministerin	der	Justiz
und für Migration
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